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Hygieneplan – Ergänzungen entsprechend den Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb  

während der COVID-19-Pandemie 
Organisation des Regelbetriebes unter Pandemiebedingungen 

Aktualisierung am 17.06.2021 
 

 
Was? 

 
Wann?  

 
Wie?  

 
Womit?  

 
Verantwortlich?  
 

Verantwortlicher Ansprechpartner Hygieneplan 
Verantwortlicher 
Ansprechpartner 

 sofort 
 für gesamte Dauer der 

Corona-Pandemie 

 Benennung einer verantwortlichen Per-
son für die Einhaltung und Umsetzung 
des Hygienekonzeptes   

 Schulleiter/ Ersthelfer/ 
Personalrat 

Persönliche Hygiene 
Händereinigung 
 

gründliches und regelmä-
ßiges Händewaschen ist 
fest im Schulalltag zu inte-
grieren. 
- nach Betreten des Schul-
gebäudes 
- vor dem Zubereiten von 
Speisen, Essen  
- nach dem Toilettengang  
- nach Naseputzen, 
- nach Husten oder Niesen 
- nach Kontakt mit Abfällen 
- nach der Hofpause 
 

- mindestens 20 bis 30 Sekunden die 
Seife sorgfältig auch zwischen den Fin-
gern verreiben 
- Seife abwaschen und gut abtrocknen 
- mit Einmalhandtüchern (Papier o. ä.) 
abtrocknen  
- Entsorgung der Einmalhandtücher in 
Auffangbehältern 
 
 
 

 

Flüssigseife im Spender 
 
(Nutzung auch der Handwasch-
becken in den Unterrichtsräumen, 
Garderobenräumen und Toiletten) 
 
 

Beschäftigte in Schule 
Schüler/innen 
schulfremde Personen  



Hygienische 
Händedesinfektion 

- beim Betreten der Schule 
bzw. gründliches Hände-
waschen nach Betreten der 
Schule 
- nach Kontakt mit Körper-
flüssigkeiten, Urin oder 
Stuhl (z. B. bei Hilfestellung 
akut Erkrankter)  
- bei Bedarf 
- nach dem Ablegen von 
Schutzhandschuhen 

 Handdesinfektionsmittel: entspre-
chend Gebrauchsanweisung anwen-
den 

 
 Desinfektionsspender in den 

Eingangsbereichen   

- Virusinfektion: 
Desinfektionsmittel mit Hinweis 
„begrenzt viruzid“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschäftigte in Schule 
Schüler/innen 
schulfremde Personen 

Niesetikette Niesen und Husten - möglichst in Wegwerftuch niesen oder 
husten 
- ist kein Taschentuch griffbereit, Arm-
beuge vor Mund und Nase halten  
- größtmöglichen Abstand zum Gegen-
über einhalten und sich abwenden 

- Wegwerftuch Beschäftigte in Schule 
Schüler/innen 
schulfremde Personen 

Handpflege nach dem Desinfizieren 
nach Bedarf  

- auf trockenen Händen gut verreiben Spender in den Klassenzimmern 
vorgesehen 
personenbezogene Handpflege bei 
Bedarf mitbringen 

Beschäftigte in Schule 
Schülerinnen und Schüler 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Was? 

 
Wann?  

 
Wie?  

 
Womit?  

 
Verantwortlich?  
 

Mund - Nasenschutz 
Medizinischer Mund – 
Nasenschutz (MNS) 
 
Bei einer Sieben-Tage- 
Inzidenz <35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundschule 
 
Schüler 
Lehrkräfte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schulfremde Personen 
 
 
 
 
 
 

-keine Maskenpflicht für Schüler/innen; 
schulisches Personal, Hortpersonal auf 
dem Schulgelände. im Schulgebäude 
- Empfehlung zum Tragen eines MNS 
-MNS kann schulspezifisch angeordnet 
werden (z.B. auf Gängen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Maskenpflicht für schulfremde Perso-
nen bleibt bestehen (außer Kinder unter 
6 Jahren, Personen mit attestierter 
Befreiung) 
 

 Beschäftigte in Schule 
Schüler/innen 
Schulfremde Personen 
 
 



 
Was? 

 
Wann?  

 
Wie?  

 
Womit?  

 
Verantwortlich?  
 

Mund - Nasenschutz 
Bei einer 7-Tage-Inzidenz 
>= 35 
 
 
 
 

alle Schularten 
(Schulgebäude/ 
Schulgelände) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundschule 
 
 
 
 
Hort 
 
 
 
 
 
Schulfremde 

 
 

-Pflicht zum Tragen eines MNS besteht: 
# vor und im Eingangsbereich immer 
# im Schulgebäude immer 
# im Außenbereich, wenn der Mindest-
abstand von 1,5m nicht eingehalten 
wird 
 
-Ausnahmen für Schüler/innen  und 
schulisches Personal 
# sh. Unterricht und Außengelände 
nach Schularten 
# Kinder bis zur Vollendung des 6. Le-
bensjahres 
sh. Sportunterricht 
 
Keine Verpflichtung zum Tragen eines  
medizinischen MNS: 
# in Unterrichtsräumen 
# auf dem Außengelände 
 
Keine Pflicht zum tragen eines medizi-
nischen MNS 
# innerhalb der Gruppenräume 
# auf dem Außengelände, wenn feste 
Hortgruppen beibehalten werden 
 
Pflicht zum Tragen eines medizinischen 
MNS im Schulgelände und Schulgebäu-
de 

  



Befreiung von MNS  Schüler/innen  
 Lehrkräfte/pädagogisches 

Personal 
 Hortpersonal 

 Glaubhaftmachung durch Vorlage eines 
ärztlichen Attests, welches die gesund-
heitliche Einschränkung sowie die zu 
erwartende Beeinträchtigung durch das 
tragen der MNS erkennen lässt. 

Schule ist befugt, ärztliches Attest 
zur Befreiung des Tragens einer 
MNB (Kopie oder Original) aufzu-
bewahren (digital oder analog);  
Schutz vor Zugriff Unbefugter; zu 
vernichten bis spätestens Ablauf 
2021 

 

Testpflicht 
Testpflicht 
Gilt auch bei einer  7-Tage- 
Inzidenz < 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Lehrerinnen, schulisches 
Personal und Schülerinnen 
und Schüler zweimal wö-
chentlich 

 montags und donnerstags 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Testpflicht besteht für Betreten des 
Schulgeländes; Schulgebäudes; 

  Teilnahme am Präsenzunterricht  nur 
mit negativem Testergebnis auf SARS-
CoV-2  (Ausnahme: keine Testpflicht für 
Begleitpersonen zum Bringen und Ab-
holen bei Betreten des Geländes/ Ge-
bäudes, aber mit medizinischem MNS) 

 Anerkannt werden Testungen: 
 # Testung in der Schule – unmittelbar 

nach Betreten  
 # Testnachweis im Rahmen eine be-

trieblichen Testung im Sinne des Ar-
beitsschutzes durch Personal oder unter 
Aufsicht 

 #Test bzw. Bescheinigung  einer für die 
Abnahme von Tests zuständigen Stelle 
(berechtigte Leistungserbringergemäß 
36 Abs. 1 der Corona – Testverordnung 
vom 08.03.2021 in der jeweils 
geltenden Fassung) 
 
 Test darf bei Vorlage nicht älter 

als 24 Stunden sein 
 

Testkits zur Laienselbstanwendung Schulleitung; Beschäftigte 
der Schule, Schülerinnen 
und Schüler 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lehrkräfte, schulisches 
Personal und Schüler/innen 
aller Klassenstufen 
Sonstiges Personal GTA, 
kirchliche Lehrkräfte… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vor Testdurchführung 
 
 
 

Zutrittsverbot im Eingangsbereich 
beachten 
 
Testpflicht (und somit Zutrittsverbot zum 
Gelände) gilt nicht für: 
# Personen mit nachweislich vollstän-
digem Impfschutz, als geimpft gelten 
a) Personen mit erforderlicher Anzahl 
Impfdosen (ein oder mehrere Impfstoffe 
möglich) und mindestens 14 Tage nach 
letzte Impfung vergangen sind 
b) genesene Personen mit einer verab-
reichten Impfdosis 
# Genesene (ab 28 Tage bis maximal 
sechs Monate nach positivem PCR -Test/ 
mit ärztlicher Bescheinigung, die auf PCR-
Test beruht) 
 

Unterweisung  Lehrkräfte/ Beschäftigte vor der Test-
durchführung 

 Gebrauchsanleitung/ Erklär - Video 
 Schülerinnen und Schüler: Anleitung 

durch die Lehrkraft bzw. Erklär-Video 

 Schulleitung 
Beschäftigte der Schule 
Schüler/innen 

Testdurchführung  Testdurchführung entsprechend der 
Gebrauchsanweisung 

 Hinweis: Gründliches Händewaschen ist 
ausreichend 

 Flächendesinfektion vor dem Test ist 
nicht notwendig 

 in der Regel nasaler Abstrich 
 Speichel - bzw. Spucktest – über LaSuB 

bei Vorliegen eines ärztlichen Attests 
möglich 

Entsorgung in Müllbeuteln 
Flächendesinfektionsmittel („be-
grenzt viruzid“) 
Einmalhandschuhe 
FFP2 – Masken bei Beaufsichti-
gung 

Schulleitung 
Lehrkräfte 
Schüler/innen 
Schulträger 



 andere  nach BfArM zugelassene Tests 
(z.B. auch Spucktests) können genutzt 
werden (ohne Kostenübernahme durch 
LaSuB) 

 AHA  + L Regeln während der Testung 
einhalten. 

 Lehrende: Test in  Anwesenheit einer 
Vertrauensperson (4-Augen-Prinzip)  

 Schüler: in Anwesenheit der Lehrkraft, 
ggf unter Anleitung 

 bei Beaufsichtigung der Testdurchfüh-
rung Pflicht MNS (FFP2) tragen, 
Einmalhandschuhe für Hilfestellungen 
o.Ä.  bereithalten 

 bei Benetzen der Haut / der Augen mit 
der Extraktionslösung gründlich mit 
Wasserspülen (bei nachfolgenden an-
haltenden Störungen ärztliche Vorstel-
lung) 

 hygienische Entsorgung des genutzten 
Testmaterials in Müllbeuteln, nicht im 
normalen Abfallbehälter 

 genutzte Oberflächen nach Test mit 
Flächendesinfektionsmittel reinigen, 
Einmalhandschuhe tragen 

 bei positivem Testergebnis: 
Absonderung der positiv getesteten 
Person, Abholung durch Eltern  

 Meldung an das zuständige Gesund-
heitsamt durch Schule 

 
 
 



 
Was? 

 
Wann?  

 
Wie?  

 
Womit?  

 
Verantwortlich 

Zugangsregelungen 
Ein- und Ausgänge inklusiv 
Eingangsbereichen des 
Schulgebäudes 

täglich Sieben-Tage-Inzidenz <35: Pflicht zum 
Tragen eines medizinischen MNS für 
schulfremde Personen 
7-Tage-Inzidenz >= 35: Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen MNS für alle (Ein-
gangsbereich, Schulgebäude, Gänge) kei-
ne Pflicht in den Unterrichts- und Hort-
räumen) 
Schulgelände nach Beendigung des Unter-
richts- bzw. der Arbeitszeit, der Hortbe-
treuung sofort verlassen  

 Schulleitung 
Beschäftigte der Schule 
Schüler/innen 
Eltern 

Betretungsverbot täglich Betretungsverbot für verpflichtete Per-
sonen, die ohne entsprechende Beschei-
nigung keinen medizinischen MNS tragen  
– Betretungsverbot bei: 
# nachweislich SARS-CoV-2 Symptome 
(Atemnot, neu auftretender Husten, 
Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust) 
# persönlichem engen Kontakt zu nach-
weislich mit SARS-CoV-2 infizierten Per-
sonen in den letzten 14 Tagen (ausge-
nommen Gesundheits- und Pflegeberufe) 
# bei Nichtvorliegen eines negativen 
Testergebnisses bezüglich Coronavirus 
SARS-CoV-2 

 Schulleitung 
Beschäftigte der Schule 
Schüler/innen 
schulfremde Personen 

Zugangs- / Aufenthalts-
regelungen 

Lehrkräfte, schulisches 
Personal 
Schüler/innen 
Schulfremde 
 

Betretungsverbot, bei oben genannten 
Risiken 
 
 
 

 Schulleitung 
Beschäftigte der Schule  
Schüler/innen 



täglich Zutritt für Schüler/innen erst 2 Tage nach 
letztmaligem Auftreten eines Symptoms 
gestattet 
Vorlage eines Unbedenklichkeitsnach-
weises bei Auftreten von SARS-CoV-2-
ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Be-
scheinigung, Allergieausweis, am selben 
Tag durchgeführter Coronatest) sh Ab-
schnitt Testpflicht 
Betreten von Schule und Hort zum Bri-
ngen und Abholen von Kindern möglich 
Zutritt nur 
# mit negativem Testergebnis 
# für Personen mit nachweislich vollstän-
digem Impfschutz 
# für Genesene 
 sh. Testpflicht 
Bei mindestens einem SARS-CoC-2-ähn-
lichem Symptom muss Schule verlassen 
werden 
(Schüler/innen sind bis zur Abholung in 
einem separatem Raum untergebracht) 
Es erfolgt eine tägliche Anwesenheits-
dokumentation zur Nachvollziehbarkeit 
von Infektionsketten. 

Zugangskontrolle täglich 
schulfremde Personen 

Betretungsverbot, bei oben genannten 
Risiken 
- Türen sind verschlossen 
- Meldung über Sprechanlage im Sekre-
tariat 
- Zutritt nur mit Termin bzw. in dringen-
den Fällen 

Tagesliste 
wird 4 Wochen nach dem Tag der 
Dokumentation unverzüglich 
vernichtet 
 

Schulleitung/ 
schulfremde Personen 



- Zutritt nur mit medizinischen MNS 
 sh. Zugangs- und Aufenthaltsrege-
lungen 
Anwesenheitsdokumentation ab einer 
Dauer von 10 Minuten zur Nachvollzieh-
barkeit von Infektionsketten 
Dokumentation wird vier Wochen nach 
dem Tag der Dokumentation gelöscht. 
Zutritt für schulfremde Personen aus 
wichtigem Grund möglich (z.B. Schulträ-
ger, Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit…) 

Abmeldung Schüle/rinnen aller 
Schularten 

Schriftliche Abmeldung vom Präsenz-
unterricht möglich (bisherige Abmeldun-
gen gelten fort) 

 Personensorgeberechtigte 
Schulleitung 

Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände 
Mindestabstand täglich Direkten Körperkontakt meiden  Schulleitung 

Beschäftigte 
Schüler/innen 

Informationen zum Schutz 
von Covid-19 im Schulge-
bäude 

täglich Aushänge im Schulgebäude und an den 
Eingängen zur Vermittlung der Schutz-
maßnahmen sowohl für Schüler/innen als 
auch für schulfremde Personen 
Regelmäßige Belehrungen, verständlich 
und altersgerecht 

Hinweisschilder 
Bodenmarkierungen 
Informationsmaterial 
Information über die 
Internetplattform 
Aushänge im Schulgebäude 

Schulleitung 

Innerschulische Verkehrs-
wege, Flure 

täglich Pflicht zum Tragen eines medizinischen 
MNS außerhalb der Klassenräume 
 gilt nicht bei einer 7-Tage-Inzi-

denz < 35 für schulzugehörige 
Personen 
 

 Schulleitung 
Beschäftigte der Schule 
Schüler/innen 



Handkontaktstellen (z.B. Türklinken, 
Griffe) minimieren (z.B. Türen geöffnet 
lassen) 
Mehrmals täglich lüften 

Lüftung der Klassenräume mehrmals täglich 
regelmäßig 

 Stoß- und Querlüftung alle 20 Minuten 
für ca. 3 Minuten (alleiniges Kippen von 
Fenstern ist ggf. nicht ausreichend ) 

 ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen 
Unterricht im Freien gestalten (UV-
Schutz beachten)  

 Beschäftigte der Schule 

Lehrerzimmer täglich  medizinischer MNS ( bei einer 7-Tage-
Inzidenz <= 35) 

 regelmäßige Lüftung 
 Empfehlung 1,5 m Abstand 

 Schulleitung 
Beschäftigte der Schule 

Gemeinschaftsräume / 
Garderoben 

bei einer 7-Tage-Inzidenz  
>= 35 

 zeitversetzte Nutzung durch feste 
Gruppen 

 regelmäßiges Lüften 
 Pflicht zum Tragen eines medizinischen 

MNS 

 Schulleitung 
Beschäftigte der Schule 

 
 
 
 
 

Reinigung 
Sanitärräume täglich - Toilettensitze, Armaturen, Waschbe-

cken, Fußböden werden täglich gereinigt 
Auffangbehälter für Einmalhandtücher 
stehen zur Verfügung, werden regelmäßig 
geleert 
 
 

- sh. auch Reinigungsplan 
- desinfizierendes Reinigungsmittel 

Reinigungsfirma 
 
Schulträger 



Reinigung von Flächen entsprechend den Erforder-
nissen 
täglich 

bei Verunreinigung von Flächen mit 
Körperflüssigkeit, Urin oder Stuhl gezielte 
Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen 
und einem Flächendesinfektionsmittel, 
Einmalhandtuch (keine Sprühdesinfek-
tion) 
tägliche Reinigung der Kontaktstellen 
(Tische, Stühle, Türgriffe, Handläufe) 

 Reinigungsfirma 
Schulisches Personal 

Sportunterricht 
 

7-Tage-Inzidenz < 35  
alle Schularten 

Schulsport möglich 
keine Pflicht zum Tragen eines medizini-
schen MNS, wenn Abstand von 1,5 m 
eingehalten wird 
keine intensiven Kontaktsportarten 
(direkten Körperkontakt vermeiden) 
Wenn möglich im Freien durchführen  
(UV-Schutz beachten) 
Händehygiene – gründliches Waschen 
Lüften der Sporthalle sowie Sanitär- und 
Umkleideräume 
nach jeder Sportstunde mind. 5 min Türen 
und Fenster öffnen 
Schulischer Schwimmunterricht ist mög-
lich nach Hygienekonzept  

 Beschäftigte der Schule 

Musikunterricht 7- Tage-Inzidenz < 35 zur Zeit kein Musikunterricht 
Gemeinschaftliches Singen nur im Freien 
erlaubt 

 Beschäftigte der Schule 

Arbeitsmittel 
Vermeidung von Übertra-
gungswegen über Arbeits-
mittel 

täglich Arbeitsmittel werden personenbezogen 
zugewiesen 
Reinigung und Desinfektion nach gemein-
samer Nutzung von Kontaktflächen 
 
 

Flächendesinfektionsmittel mit 
Hinweis „begrenzt viruzid“ 

Beschäftigte der Schule  
Fachlehrer 



Beaufsichtigung täglich Aufsichtsplan 
Aufsicht wird regelmäßig den sich 
verändernden Situationen angepasst 
Vermeiden unbeaufsichtigter Bereiche im 
Außenbereich 
Fensterbereiche werden kontrolliert (z.B. 
beim Lüften) 

  

Personenströme 7-Tage-Inzidenz >= 35 Örtliche und zeitliche Trennung von Per-
sonenströmen in den Pausen 

 Beschäftigte der Schule 

Speiseraum täglich a) Einhaltung der Hygieneregeln an der 
Essensausgabe: 
- Mindestabstand 
- keine Selbstbedienung 
- Speisen werden portioniert an der 
Essenausgabe übergeben  
- Klassen gehen getrennt zum Mittagessen  
- Mindestabstände an den Tischen wer-
den eingehalten 
- den Kindern wird ein fester Platz zuge-
wiesen 
- Personenzahl am Tisch ist festgelegt: 
max. 3 Kinder 
- die Tische sind in einem größeren Ab-
stand platziert 

 Beschäftigte der Schule 
und des Hortes 
Essenanbieter 

 
 
 

Personaleinsatz 
allgemein täglich - Abklärung von Verdachtsfällen (siehe 

oben „Betretungsverbot“) 
Beachtung der Testpflicht (Selbsttests) 
- Impfmöglichkeit für alle LK und schuli-
sches Personal 

- schulinternes Verfahren zur Ab-
klärung von Verdachtsfällen 
 

Schulleitung, Beschäftigte 
in der Schule 
 
 



Risikogruppen täglich 
nach Bedarf 

Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe über 
den 01.06.2021 hinaus, ist durch ein 
erneutes ärztliches Attest nachzuweisen, 
mit Hinweis, dass trotz des Infektionsge-
schehens, neuer Erkenntnisse zum Anste-
ckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten  
weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht. 
Einsatz im Präsenzunterricht nur nach 
Rücksprache und auf freiwilliger Basis 
Individuelle Bewertung von Risikogruppen 
bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt 
Schwangere dürfen nicht im Präsenzun-
terricht beschäftigt werden  

 Beschäftigte der Schule 
Betriebsarzt; Hausarzt 

Erste Hilfe 
Erste Hilfe und Eigenschutz täglich 

bei Bedarf 
Ersthelfermittel zum Eigenschutz werden 
zur Verfügung gestellt  
Für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beat-
mungsmaske bzw. Beatmungstuch  
Ersthelfer informieren 

 Schulleitung 
Schulträger 
Beschäftigte der Schule  
Ersthelfer 

Unterweisungen 
Hygieneunterweisungen Schüler/innen 

Regelmäßig 
Anlassbezogen 
zu Beginn des Schuljahres 
Lehrkräfte 
mindestens 1x im Schuljahr 

Belehrungen für Lehrende, nichtpädago-
gisches Personal, Schüler/innen zu den 
Hygienemaßnahmen der Schule 
Inhalte: Abstand, Händewaschen, 
Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- 
und Niesetikette, sachgerechter Umgang 
mit MNS, Lüften  
Eltern werden über das Hygienekonzept 
der Schule über die Internetplattform 
informiert und zu den Belehrungen zu 
Schuljahresbeginn bzw. anlassbezogen 
 
 

 Schulleitung 
Beschäftigte der Schule 



Außerschulische Veranstaltungen 
Außerschulische 
Veranstaltungen 

 Durchführung von ein- und mehrtägigen 
Klassenfahrten ins In- und Ausland mög-
lich 
Schülerbetriebspraktika möglich 

  

Anpassung der Beschulung/ Maßnahmen in Abhängigkeit der Inzidenzwerte (gemäß §28b Absatz 3 lfsG und der sächs. Corona - Schutzverordnung) (bezieht sich auf 
Inzidenzwerte der jeweiligen kreisfreien Stadt bzw. des Landkreises) 
7-Tage-Inzidenz < 35 alle Schularten 

alle Klassen 
Regelbetrieb  Schulleitung 

Beschäftigte der Schule 
7-Tage-Inzidenz >= 35 bis 
<100 

alle Schularten 
alle Klassen 

Regelbetrieb unter Pandemiebedingun-
gen 

 Schulleitung 
Beschäftigte der Schule 

7-Tage-Inzidenz >= 100 bis 
165 

alle Schularten  
alle Klassen 

Präsenzbeschulung nur zulässig bei Ein-
haltung angemessener Schutz- und Hygie-
nekonzepte 
Im Wechselunterricht 

 Schulleitung 
Beschäftigte der Schule 

7-Tage-Inzidenz > 165 kein Präsenzunterricht 
Abschlussklasse (Kl.4) 

häusliche Lernzeit 
Wechselunterricht 

 Schulleitung 
Beschäftigte der Schule 

 Notbetreuung/ Hort nur für anspruchsberechtigte Schüler/-
innen während der üblichen Unterrichts- 
und Hortzeiten 

  

 
Weitere Corona - Schutzmaßnahmen 
Sächs. Staatsministerium 
für Sozialen und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt  
mit Sächs. Staatsministeri-
um für Kultus  

 kann in Abhängigkeit der Erkrankungsfälle 
an Schulen für Klassen, Schulen das 
Wechselmodell anordnen, 
kann vorübergehend, teilweise oder 
vollständig die Schließung der Schule 
anordnen 

  

Weitergehende kommunale 
Verordnungen, Vorschrif-
ten, Regeln und Einschrän-
kungen 

 kommunale Maßnahmen sind zu beach-
ten und umzusetzen 

  

 



Quellen:  
a) Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO, SMS, 26.05.2021;  
b) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BMAS, 20.08.2020; geändert 07.05.2021 
c) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, BMAS, 21.01.2021; Änderungsverordnung 22.04.2021 
d) DGUV SARS-CoV-2- Schutzstandard Schule (https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3850)    
e) Schulleiterschreiben vom 12.04.2021 und 29.04.2021 zu Abschlussprüfungen 
f) Schulleiterschreiben vom 22.04.2021 zum Schulbetrieb ab 26.04.2021 
g) Schulleiterschreiben vom 11.05.2021 Umsetzung der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung  
h) Schulleiterschreiben vom 12.05.2021, Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung (Förderschulen) 
i) Infektionsschutzgesetz, zuletzt geändert durch Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite am 

22.04.2021  
j) Allgemeinverfügung Ausnahmen von der Untersagung der Präsenzbeschulung / Kriterien für eine Notbetreuung von Kindern vom 25.05.2021  
k) Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung vom 08.05.2021 
l) Merkblatt Umgang mit MNS vom 17.05.2021 
m) Schulleiterschreiben vom 20.05.2021 Einsatz von Risikogruppen 
n) Schulleiterschreiben vom 28.05.2021 Hinweise zum Schulbetrieb ab dem 31.05.2021 
 
 
Datum der Erstellung:    01.09.2020    

Aktualisierung:      04.11.2020; 11.02.2021; 14.4.2021, 28.04.2021, 21.06.2021 

Ersteinweisung der Beschäftigten:  02.09.2021 

weitere Einweisungen der Beschäftigten:  16.11.2020; 12.02.2021; 19.04.2021; 28.04.2021; 22.06.2021 

Bestätigung der Schulleitung:    K. Hauffe 


